
ist. Gleiches gilt für vertragsähnliche Ansprüche. Es stellt sich
jedoch die Frage, ob Schadensersatzansprüche aus § 823 I
BGB gegeben sein könnten. Dies ist jedoch zu verneinen, da
kein absolutes Recht verletzt ist und der reine Vermögens-
schaden nicht von § 823 I BGB erfasst ist. Mithin scheiden
Ansprüche gegen den S aus.58
(2) Anspruch gegen die Frankensports GmbH. Der Zu-
schauer könnte jedoch einen Anspruch gegen die Franken-
sports GmbH als Veranstalter auf Rückgewährung des be-
zahlten Eintrittspreises haben. Beim Ticketkauf schließt der
Zuschauer mit dem Veranstalter einen typengemischten Ver-
trag mit miet- und werkvertraglichen Elementen ab.59 Nach
überzeugender Ansicht60 wird der Veranstalter durch diesen
Vertrag jedoch lediglich zur Durchführung eines regelkonfor-
men Wettkampfs verpflichtet.

Laut Sachverhalt wurden nach dem Supergame Doping-
kontrollen entsprechend des DHB-Antidoping-Reglements
durchgeführt. Gemäß § 15 I RO iVm § 7 II des DHB-Anti-
Doping-Reglements ist die Mannschaft des Aktiven mit Spiel-
verlust des Spieles zu bestrafen, bei dem sein Mitwirken unter
den Bedingungen des Verstoßes gegen das Antidoping-Regle-
ment nachgewiesen wurde.

Kann dem S also bei der (laut Sachverhalt noch ergebnis-
losen) Kontrolle nachgewiesen werden, dass er gedopt hat,
wird der HSG Erlangen/Nürnberg der Sieg aberkannt und
der HaSpo Hamburg im Nachhinein zum Sieger des Super-
games erklärt werden. Dadurch kommt der Veranstalter seiner

Pflicht zur Durchführung eines regelkonformen Wettkampfs
nach, da die Tatsache, dass ein gedopter Spieler teilnimmt (und
der Zuschauer einen „verfälschten“ Wettkampf beobachtet)
für sich allein keine Leistungsstörung begründet.61 Andere
Ansprüche gegen den Veranstalter kommen vorliegend nicht
in Betracht.

2. Zwischenergebnis
Da eine Vermögensverfügung aufgrund eines täuschungs-
bedingten Irrtums nicht vorliegt, ist der objektive Tatbestand
des § 263 I StGB nicht erfüllt.62

II. Ergebnis
S hat sich somit nicht wegen Betruges zum Nachteil der Zu-
schauer gemäß § 263 I StGB strafbar gemacht, als er unter
Dopingeinfluss am Supergame teilnahm.

GESAMTERGEBNIS
Weder A noch S haben sich strafbar gemacht.

58 Vgl. zum Ganzen Cherkeh (Fn. 40) 173 mwN.
59 Vgl. Palandt/Sprau, BGB, 71. Aufl. 2012, Einf. v. § 631 Rn. 29; Cherkeh (Fn. 40)

173 mwN, wobei hier auch Ansichten aufgezeigt werden, welche die Pflichten des
Veranstalters noch weiter ausdehnen wollen.

60 Vgl. bspw. Heger JA 2003, 76 (82).
61 Vgl. Cherkeh (Fn. 40) 174.
62 Nach Jahn JuS 2012, 181 (182) fehlt es zumindest am Vermögensschaden, solange

kein extrem normativer Schadensbegriff angelegt wird.
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& SACHVERHALT
A, ein mittelloser Jurastudent, erlangt eines Tages den Besitz an 1.000 Kontobelegen der Bank
B, aus denen bestimmte Vermögensanlagen der Kunden der B ersichtlich sind. Dabei wurden
die daraus erzielten Einkünfte nicht ordnungsgemäß versteuert. Diese Tatsache erkennt auch
A und will sie zur Aufstockung seines Lebensunterhaltes nutzen. Er setzt sich daraufhin mit
dem Kunden K in Verbindung und fordert diesen auf, an ihn 10.000 EUR zu zahlen, damit er
(A) nicht in Versuchung gerät, die zuständigen Steuer- und Strafverfolgungsbehörden durch
die Preisgabe der relevanten Daten bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Um seiner Forderung
Nachdruck zu verleihen, nennt A auch die entsprechende Kontonummer des K, die dem K
verdeutlichen soll, dass mit A nicht zu spaßen ist. K lässt sich von der Forderung des A aber
nicht einschüchtern und droht damit, die Polizei einzuschalten.

Nachdem A erkannt hat, dass der gewünschte Geldbetrag nicht eingetrieben werden kann,
stellt er den Kontakt zu einem weiteren Kunden der B, dem U, her. U, ein inzwischen
insolventer Unternehmer, erklärt sich, nach der Schilderung des Sachverhalts durch A, bereit,
20.000 EUR zu zahlen, um eine Weitergabe seiner Daten an die zuständigen Behörden zu

* Die Autorin ist Rechtsreferendarin am Landgericht Hannover, wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Strafrecht, Straf-
prozessrecht und Kriminologie (Prof. Dr. Bernd-Dieter Meier) und Doktorandin am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht
und Internationales Strafrecht (Prof. Dr. Henning Radtke) an der Juristischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover. Der Fall
wurde dort im Sommersemester 2011 im Rahmen der Großen Übung für Fortgeschrittene gestellt. Dem Fall wurden die Ent-
scheidungen des BGH Urt. v. 10.6.2010 – 4 StR 474/09, NStZ-RR 2011, 143 (auszugsweise) und NStZ 2010, 33 = StV 2010, 307
mAnm Bosch JA 2010, 229 zugrunde gelegt.
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verhindern. In der Folgezeit sucht U seinen ehemaligen Mitstudenten S auf, um sich um die
Vergabe eines „Privatdarlehens“ zu bemühen. S ist jedoch nicht bereit, dem U den Geldbetrag
zur Verfügung zu stellen, sodass U sich gezwungen sieht, dem S eine „Lektion“ zu erteilen. Er
verabredet sich mit seinem Freund F und beide suchen das Büro des S auf. Daraufhin fordert
U den S unter Vorhaltung eines Messers auf, den gewünschten Geldbetrag auszuhändigen. Als
S sich von der Drohung unbeeindruckt zeigt, versetzt U ihm mehrere leichte Stichwunden und
macht seine Forderung erneut geltend. F, der den Messereinsatz billigte, durchsucht in der
Zwischenzeit die Räumlichkeiten des S, kann aber kein Geld ausfindig machen. Deshalb
entschließen sich U und F zu flüchten. Doch bevor die Freunde das Büro verlassen können,
entscheidet sich U, den S als möglichen Zeugen zu beseitigen und sticht mehrmals in den
Bauch des S ein. Anschließend flüchten beide. S verstirbt an inneren Blutungen.

Einige Wochen später gelingt es dem U an die erforderliche Geldsumme zu gelangen, die er
dem A auch übergibt.

Prüfen Sie die Strafbarkeit der Beteiligten nach dem StGB. Eventuell erforderliche Strafanträge sind
gestellt. §§ 257–262 StGB sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES A

I. §§ 253 I, III, 22, 23 I, 253 IV 2 Alt. 1 StGB ggü. K
A könnte sich wegen versuchter Erpressung in einem besonders schweren Fall gegenüber und
zum Nachteil des K nach §§ 253 I, III, 22, 23 I, 253 IV 2 Alt. 1 StGB strafbar gemacht haben,
indem er K aufforderte 10.000 EUR an ihn zu zahlen.

0. Vorprüfung
Der Taterfolg in Gestalt eines Vermögensnachteils aufseiten von K ist nicht eingetreten. Die
Versuchsstrafbarkeit ergibt sich aus §§ 253 III iVm 12 II StGB.

1. Tatentschluss
Zunächst müsste A einen Tatentschluss gefasst haben. Unter einemTatentschluss sind der auf die
Verwirklichung der objektiven Tatbestandsmerkmale gerichtete Vollendungsvorsatz und even-
tuell erforderliche subjektive Absichten des Täters zu verstehen (Schönke/Schröder/Eser,StGB,
28. Aufl. 2010, § 22 Rn. 3). Erforderlich ist zunächst ein Vorsatz hinsichtlich des Einsatzes eines
Nötigungsmittels. Hier kommt eine Drohung mit einem empfindlichen Übel in Betracht, die in
der ausdrücklichen oder konkludentenAnkündigung einesÜbels besteht, auf dessen Eintritt der
Täter vorgibt Einfluss zu haben. Problematisch ist dabei, dass A durch die Preisgabe der
relevanten Informationen und Ermöglichung einer Strafverfolgung gegen K die Vornahme eines
an sich erlaubten Verhaltens ankündigt. Entscheidend ist damit, ob eine solche Ankündigung als
Drohung iSd § 253 StGB aufgefasst werden kann (näher zu dieser Problematik NK-StGB/
Kindhäuser, Nomos Kommentar zum StGB, 3. Aufl. 2010, § 253 Rn. 9 f.; der Drohung mit
einem erlaubten Verhalten kommt nicht nur auf der Tatbestandsebene, sondern auch auf der
Rechtswidrigkeitsebene bei der Prüfung der Verwerflichkeit eine Bedeutung zu, SK-StGB/Sinn,
Systematischer Kommentar zum StGB, 2010, § 253 Rn. 13). Hier droht A zwar nicht ausdrück-
lich mit einer Strafanzeige, sondern mit der Preisgabe der für den K nachteiligen Informationen.
In einem solchen Fall muss der Geschädigte aber damit rechnen, dass es zur Steuernachzahlung
und steuerrechtlichen Strafverfolgung kommen wird, soweit die maßgeblichen Unterlagen von
Finanzbehörden ausgewertet werden (BGHUrt. v. 10.6.2010 – 4 StR 474/09). DieAnkündigung
desA kann damit als eine tatbestandlicheDrohung aufgefasst werden.

A wollte den K zu einer Zahlung iHv 10.000 EUR bewegen, sein Vorsatz bezog sich damit
auf den Eintritt eines Nötigungserfolges. Fraglich ist, ob dieses Verhalten den Anforderungen
der §§ 253, 255 StGB genügt. Dies hängt davon ab, ob für die Verwirklichung der Erpressung
jedes Verhalten als Nötigungserfolg genügt oder eine Vermögensverfügung des Genötigten
erforderlich ist.

Nach ständiger Rechtsprechung im Einklang mit Teilen der Literatur wird eine Vermögens-
verfügung im Rahmen des §§ 253, 255 StGB nicht verlangt (vgl. nur BGHSt 7, 252 [255] = NJW
1955, 877 [878]; BGHSt 25, 224 [228] = NJW 1973, 2072; BGHSt 41, 123 [125] = NJW 1995,
2799; SSW-StGB/Kudlich, Satzger/Schmitt/Widmaier, StGB, 2009, Vor §§ 249 Rn. 7 f.; SK-
StGB/Sinn aaO § 253 Rn. 16). Vielmehr soll jedes Verhalten des Genötigten, das dem Täter die
Herbeiführung des Vermögensschadens ermöglicht, für die Verwirklichung des Tatbestandes
der Erpressung ausreichen. In Abgrenzung zum Raub, in dem die Rechtsprechung lex specialis
gegenüber den §§ 253, 255 StGB sieht, soll es auf das äußere Erscheinungsbild und nicht auf die
innere Willenseinstellung des Opfers ankommen. Danach soll eine Erpressung vorliegen, wenn

Drohung mit einem erlaubten
Verhalten

Erfordernis der
Vermögensverfügung
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